
Bundessozialgericht stärkt Rechte der 
Pflegeheimbetreiber bei Investitionskosten

Das mit Spannung erwartete Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 22. Januar 2026 
bringt wegweisende Klarstellungen zur Berechnung und Anerkennung von Investitionskosten.

Von Sascha Iffland

D ie Entscheidung 
dürfte die Ver-
handlungsposition 
von Betreibern sta-

tionärer Pflegeeinrichtungen ge-
genüber Sozialhilfeträgern und 
Schiedsstellen maßgeblich ver-
bessern und für mehr Rechts- 
sicherheit sorgen. Der Senat hat 
klargestellt, dass die restriktive  
Praxis mancher Sozialhilfe- 
träger, überzogene Nachweise 
zu fordern oder fiktive Kosten 
anzusetzen, keinen Rückhalt im 
geltenden Recht findet.

Ein zentraler und für die Praxis  
enorm wichtiger Punkt der in 
der mündlichen Verhandlung 
des 8. Senats intensiv diskutier-
ten Entscheidung ist die klare 
Definition der Plausibilitäts-
prüfung. Das BSG stellte in der 
mündlichen Verhandlung un-
missverständlich klar, dass Plau-
sibilität eine reine Schlüssig-
keitsprüfung ist und keinesfalls 
mit einer umfassenden Nach-
weispflicht gleichzusetzen ist.

In dem konkreten Fall ging es 
unter anderem um Erbbauzin-
sen, die der Betreiber des Pflege- 
heims an eine wirtschaftlich 
verflochtene Stiftung zahlte. 
Der Sozialhilfeträger forderte 
im Rahmen der Plausibilitäts-
prüfung die Offenlegung des 
Kaufvertrags, den die Stiftung 
ursprünglich mit der Gemeinde  
geschlossen hatte. Das BSG 
wies diese Forderung zurück. 

Für die Frage der Plausibilität 
reiche die Vorlage des wirksa-
men Erbbauvertrags aus. Die 
Schiedsstelle dürfe das Verfah-
ren nicht überfrachten. Zwei-
fel an der Glaubwürdigkeit des 
Trägers führen nicht automa-
tisch zu einer „Beweislastum-
kehr“. Dies bedeutet für Be-
treiber: Eine Miete oder ein 
Erbbauzins ist grundsätzlich 
dann plausibel, wenn ein wirk-
samer Vertrag existiert und vor-
gelegt wurde.

Das Gericht bestätigte das 
gesetzlich vorgesehene dreistu-
fige Prüfmodell für Investiti-
onskosten gemäß § 75 Abs. 2 
Satz 10 und 11 SGB XII und 
lieferte darüber hinaus entschei-
dende Interpretationshilfen für 
die Praxis:
Stufe 1: Die Plausibilitäts- 
prüfung
Hier wird zunächst geprüft, 
ob die geltend gemachten Kos-
ten schlüssig sind. Wie erläu-
tert, sind die Anforderungen 
dabei nicht übermäßig hoch. 
Erst wenn offenkundige Un-
stimmigkeiten bestehen, kön-
nen tiefergehende Fragen be-
rechtigt sein.
Stufe 2: Der Externe Vergleich
Ergibt die Plausibilitätsprüfung 
eine schlüssige Forderung, muss 
die Schiedsstelle einen externen 
Vergleich durchführen, wie er 
seit dem 1. Januar 2020 gesetz-
lich vorgesehen ist. Das BSG 
betonte hierzu in der mündli-
chen Verhandlung zwei wesent-
liche Feststellungen:

1.	Der relevante Einzugs- 
bereich: Das Gesetz nennt 
nicht das Kreisgebiet, son-
dern den Einzugsbereich. 
Insbesondere wenn ein Land-
kreis direkt an eine Großstadt 
(im vorliegenden Fall: Frei-
burg i.Br.) angrenzt, muss 
diese wohl in den Vergleich 
einbezogen werden. Die 
Schiedsstelle hat hier zwar 
einen Beurteilungsspielraum, 
muss diesen aber begründen 
und den Einzugsbereich in 
der Entscheidung benennen.

2.	Die Vergleichsgruppe: Ent-
gegen der oft restriktiven 
Praxis mancher Schiedsstel-
len ist eine Beschränkung der 
Vergleichsgruppe auf 
das exakt gleiche 
Betreibermodell 
nicht zwingend. 
Ziel sei es, eine 
möglichst gro-
ße Vergleichs-
gruppe zu ha-
ben, die a l le 
Modelle (Mie-
te, Eigentum, 

Erbbau) umfasst, um die 
Marktsituation realistisch 
abzubilden.

Stufe 3: Der interne Vergleich 
und die Wirtschaftlichkeit
Liegen die Kosten des Betrei-
bers nicht im unteren Drittel 
des externen Vergleichs, folgt 
die Einzelfallprüfung der Wirt-
schaftlichkeit (interner Ver-
gleich). Die Schiedsstelle muss 
dann die Marktüblichkeit der 
spezifischen Positionen prüfen. 
Dabei kommt die Differenzie-
rung nach Betreibermodellen 
zum Tragen:
•	 Erbbauzinsen sind als Kos-

ten anerkannt, sofern sie der 
Höhe nach marktgerecht 

sind und einem objekti-
ven Fremdvergleich 

standhalten. Hierfür sind der 
Bodenwert und der Zinssatz 
separat auf ihre Marktüblich-
keit hin zu bewerten. Das-
selbe dürfte für Miet- oder 
Pachtkosten gelten.

•	 Marktübliche Darlehenskon-
ditionen sind ebenfalls zu ak-
zeptieren.
Das Urteil räumt auch mit 

der Praxis auf, auf Landesebene 
zwischen Sozialhilfeträgern und 
Verbänden abgestimmte Kosten- 
richtwerte als Obergrenzen zu 
verwenden. Kostenrichtwerte  
beschränken nicht die plau-
siblen, tatsächlichen Kosten. 
Wenn die tatsächlichen Kosten 
eines Betreibers jedoch unter-
halb des Richtwerts liegen, sind 
diese zugrunde zu legen. Die 

Richtwerte können allenfalls 
bei der Bewertung der Frage  
der Marktgerechtigkeit im inter-
nen Vergleich eine Rolle spielen, 
ersetzen aber nicht die tatsäch-
lichen Kosten als Grundlage der 
Berechnung.

Das Urteil des Bundesso-
zialgerichts hat das Potenzial,  
ein echter „Gamechanger“ in 
den oft zähen Verhandlun-
gen über Investitionskosten 
zu sein. Es verpflichtet Sozial- 
hilfeträger und Schiedsstellen zu 
einer objektiveren, rechtssiche-
ren und praxisnäheren Bewer-
tung der tatsächlichen Kosten. 
Die Stärkung der Plausibili-
tät gegenüber der Nachweis-
pflicht und die Flexibilisierung 
des externen Vergleichs sind di-
rekte Reaktionen auf Klagen 
aus der Branche. Betreiber er-
halten nun klare Argumentati-
onslinien an die Hand, um die 
Refinanzierung ihrer betriebs-
notwendigen Aufwendungen – 
bis hin zu einer in diesem Fall 
betriebsnotwendigen Kapelle – 
sicherzustellen.
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Übersicht zu freien Heimplätzen
CDU-Idee in Rheinland-Pfalz scheitert

Die CDU-Fraktion ist mit 
der Idee einer Art landeswei-
ten Übersicht zu freien Plätzen 
in Pflegeheimen im rheinland-
pfälzischen Landtag geschei-
tert. Die Oppositionsfraktion 
hatte sich in einem Gesetzent-
wurf dafür ausgesprochen, einen 
solchen Pflegeplatzfinder in das 
Landesgesetz über Wohnformen 
und Teilhabe aufzunehmen, fand 
dafür im Plenum in Mainz aber 
keine Mehrheit.

Der Pflegeplatzfinder sollte 
sich als zentrale digitale Platt-
form an Bürgerinnen und Bür-
ger, Angehörige, aber auch an 
Fachstellen richten und freie 
Plätze aufzeigen. Nach Auffas-
sung der CDU-Parlamentarierin 
Anette Moesta würde er Sozial-
dienste entlasten, Pflegeeinrich-
tungen von Telefonanfragen be-
freien und einen tatsächlichen 
Überblick über die Versorgungs-
lage im Land geben.

Der Grünen-Abgeordnete 
Josef Winkler sagte, ein frei ge-
meldetes Bett sei nicht immer 
auch belegbar. Das hänge von 

einer Reihe von Faktoren ab, 
etwa personellen Kapazitäten. 
Er sprach sich dafür aus, ein 
solches Portal zunächst nur auf 
der Fachebene – also für Pflege
dienste oder Pflegeeinrichtun-
gen – zu testen.

Sozialministerin Dörte Schall 
von der SPD sagte, die Idee der 
CDU-Fraktion sei gut. Es brau-
che jedoch länderübergreifende  
Angebote, Angehörigen von 
pflegebedürftigen Menschen in 
Rheinland-Pfalz könne auch ein 
freier Platz jenseits des Rheins 
helfen. Es brauche bundesweite 
Vernetzung.

Die Krankenkasse Barmer be-
dauerte die Ablehnung des Ge-
setzentwurfs. Rheinland-Pfalz 
sollte schnellstmöglich eine di-
gitale Plattform bereitstellen mit 
verfügbaren Pflege- und Kurz-
zeitpflegeplätzen. Das würde am 
Ende auch Krankenhäusern beim 
Management von Entlassungen 
helfen, sagte Landesgeschäfts-
führerin Dunja Kleis. In anderen 
Bundesländern gebe es bereits 
vergleichbare Angebote.� (dpa)

„Das Urteil verpflichtet Sozial-
hilfeträger und Schiedsstellen zu 
einer objektiveren, rechtssicheren 

und praxisnäheren Bewer-
tung der tatsächlichen 
Kosten.“

Sascha Iffland   
Foto: Iffland Wischnewski/ Daub Fotodesign
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Kalender Orientierungshilfe 2026

Kalenderblock ohne Aufhängevorrichtung,
60,90 €, Best.-Nr. 22329

Block + Aufhängevorrichtung, weiß,
67,90 €, Best.-Nr. 22330

Block + Aufhängevorrichtung mit
Plexiglasabdeckung
95,80 €, Best.-Nr. 22331

Alle Modelle finden
Sie im Shop.

Kalender Orientierungshilfe 2026

Als Orientierungshilfe für alte Menschen gehört der Kalender seit Jahren in den
Einrichtungen zur Standardausstattung. Freuen Sie sich auf den neuen Jahrgang
mit seinen Vorzügen: Zeitliche Orientierung im Jahresverlauf. Tag für Tag anregende
Kalendersprüche. Gesprächsimpulse und Tagesrituale für die soziale Begleitung.

Für Ihre Bewohner:innen –
Der Jahresbegleiter im Großformat


